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Art. 38 Eurodac-Verordnung: Datenabgleich
und Ubermittlung der Ergebnisse

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten gewahrleisten die Ubermittlung der biometrischen Daten in einer fir einen
Abgleich durch das automatisierte Fingerabdruck- und Gesichtsbildidentifizierungssystem
angemessenen Qualitat. Soweit dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die von Eurodac
erstellten Abgleichergebnisse eine sehr hohe Treffergenauigkeit erreichen, legt eu-LISA Kriterien
fur eine angemessene Qualitat der zu Ubermittelnden biometrischen Daten fest. Eurodac Uberpruft
so bald wie moglich die Qualitat der Ubermittelten biometrischen Daten. Sind die biometrischen
Daten flr Abgleiche durch das automatisierte Fingerabdruck- und
Gesichtsbildidentifizierungssystem ungeeignet, teilt Eurodac dies dem betreffenden Mitgliedstaat
mit. Dieser Mitgliedstaat Ubermittelt dann qualitativ geeignete biometrische Daten, fur die er die
gleiche Kennnummer wie beim vorherigen Satz biometrischer Daten verwendet.

(2) Eurodac fuhrt die Abgleiche in der Reihenfolge des Eingangs der Antrage durch. Jeder Antrag
wird innerhalb von 24 Stunden nach seinem Eingang bearbeitet. Ein Mitgliedstaat kann aus
Grunden des nationalen Rechts verlangen, dass besonders eilbedurftige Abgleiche innerhalb einer
Stunde durchgefihrt werden. Kénnen diese Bearbeitungszeiten aus Grunden, die eu-LISA nicht zu
vertreten hat, nicht eingehalten werden, bearbeitet Eurodac den Antrag vorrangig, sobald diese
Umstande nicht mehr vorliegen. In diesen Fallen legt eu-LISA Kriterien zur Sicherstellung der
vorrangigen Bearbeitung von Antragen fest, soweit dies fur den effizienten Betrieb von Eurodac
erforderlich ist.

(3) eu-LISA legt die Verfahren fiir die Verarbeitung der eingegangenen Daten und die Ubermittlung
des Ergebnisses des Datenabgleichs fest, soweit dies fur den effizienten Betrieb von Eurodac
erforderlich ist.

(4) Erforderlichenfalls kontrolliert in dem Mitgliedstaat, der das Ergebnis des Abgleichs erhalt, ein
Fingerabdruck-Experte im Einklang mit dessen nationalen Vorschriften und nach Erhalt einer
speziellen Schulung flr die verschiedenen Arten des Abgleichs von Fingerabdricken, die unter
diese Verordnung fallen, unverzuglich die Ergebnisse des nach Artikel 27 durchgeflhrten Abgleichs
von Fingerabdruckdaten.

Liefert Eurodac nach einem Abgleich von sowohl Fingerbadruck- als auch Gesichtsbilddaten mit
den in der automatisierten Zentraldatenbank gespeicherten Daten einen Fingerabdrucktreffer und
einen Gesichtsbildtreffer, so kénnen die Mitgliedstaaten das Ergebnis des Abgleichs der
Gesichtsbilddaten Uberprufen.

FUr die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j dieser Verordnung wird die
endgultige Identifizierung von dem Herkunftsmitgliedstaat gemeinsam mit den anderen
betroffenen Mitgliedstaaten vorgenommen.

(5) Das Ergebnis des Abgleichs von Gesichtsbilddaten gemaR Artikel 27 — wenn nur ein Treffer
anhand eines Gesichtsbildes erhalten wurde — und gemals Artikel 28 wird in dem Mitgliedstaat, der
das Ergebnis des Abgleichs erhalt, von einem im Einklang mit der einzelstaatlichen Praxis
geschulten Experten sofort kontrolliert und gepraft.
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Far die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j dieser Verordnung wird die
endgultige Identifizierung von dem Herkunftsmitgliedstaat gemeinsam mit den anderen
betroffenen Mitgliedstaaten vorgenommen.

Von Eurodac erhaltene Informationen Uber sonstige Daten, die sich als unzuverlassig herausgestellt
haben, werden geldscht, sobald festgestellt ist, dass die Daten unzuverlassig sind.

(6) Ergibt die endgultige Identifizierung gemaR den Absatzen 4 und 5, dass das von Eurodac
ubermittelte Abgleichergebnis nicht den biometrischen Daten entspricht, die zum Zweck eines
Abgleichs ubermittelt wurden, so l6schen die Mitgliedstaaten das Ergebnis des Abgleichs sofort und
teilen dies eu-LISA so bald wie mdglich, spatestens jedoch drei Arbeitstage nach Eingang des
Ergebnisses, mit und Ubermitteln die Kennnummer des Herkunftsmitgliedstaats sowie die
Kennnummer des Mitgliedstaats, der das Ergebnis des Abgleichs erhalten hat.

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit
Telegram
Xing
Email

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/art._38 eurodac-verordnung

Last update: 2026/06/05 14:25

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2026/06/07 17:32


https://wiki.aufentha.lt/art._1_eurodac-verordnung
https://mastodonshare.com?text=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung
https://bsky.app/intent/compose?text=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung
https://www.threads.net/intent/post?text=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung&title=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse&summary=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0A%09%22%281%29%20Die%20Mitgliedstaaten%20gew%C3%A4hrleisten%20die%20%C3%9Cbermittlung%20der%20biometrischen%20Daten%20in%20einer%20f%C3%BCr%20einen%20Abgleich%20durch%20das%20automatisierte%20Fingerabdruck-%20und%20Gesichtsbildidentifizierungssystem%20angemessenen%20Qualit%C3%A4t.%20Soweit%20dies%20erforderlich%20ist%2C%20um%20sicherzustellen%2C%20dass%20die%20von%20Eurodac%20erstellten%20Abgleichergebnisse%20eine%20sehr%20hohe%20Treffergenauigkeit%20erreichen%2C%20legt%20eu-LISA%20Kriterien%20f%C3%BCr%20eine%20angemessene%20Qualit%C3%A4t%20de%E2%80%A6&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung&description=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung&description=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung&title=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung&text=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung
mailto:?subject=Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_eurodac-verordnung: Art.%2038%20Eurodac-Verordnung%3A%20Datenabgleich%20und%20%C3%9Cbermittlung%20der%20Ergebnisse%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0A%09%22%281%29%20Die%20Mitgliedstaaten%20gew%C3%A4hrleisten%20die%20%C3%9Cbermittlung%20der%20biometrischen%20Daten%20in%20einer%20f%C3%BCr%20einen%20Abgleich%20durch%20das%20automatisierte%20Fingerabdruck-%20und%20Gesichtsbildidentifizierungssystem%20angemessenen%20Qualit%C3%A4t.%20Soweit%20dies%20erforderlich%20ist%2C%20um%20sicherzustellen%2C%20dass%20die%20von%20Eurodac%20erstellten%20Abgleichergebnisse%20eine%20sehr%20hohe%20Treffergenauigkeit%20erreichen%2C%20legt%20eu-LISA%20Kriterien%20f%C3%BCr%20eine%20angemessene%20Qualit%C3%A4t%20de%E2%80%A6
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/art._38_eurodac-verordnung

	Art. 38 Eurodac-Verordnung: Datenabgleich und Übermittlung der Ergebnisse
	1. Wortlaut


